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(54) AUSGIESSELEMENT UND VERBUNDPACKUNG MIT VERBESSERTEM 
ÖFFNUNGSVERHALTEN

(57) Dargestellt und beschrieben ist ein Ausgießele-
ment (1, 1’) für eine Verbundpackung (P, P’) umfassend:
- einen monolithischen Grundkörper (3, 3’) mit einem
Flansch (4,4’), einer hohlzylinderförmigen Tülle (5, 5’),
die eine Zentralachse (Z) definiert, und einem in der Tülle
(5, 5’) ausgebildeten Verschlussteil (6, 6’), das im We-
sentlichen orthogonal zur Zentralachse (Z) verläuft, mit
einer Schwächungszone (7, 7’),
- ein in der Tülle (5, 5’) bewegbar geführtes, hohlzylin-
derförmiges Schneidelement (11,11’) mit mindestens ei-
nem Schneidzahn (12,12’) zur Durchtrennung der
Schwächungszone (7, 7’) zur Öffnung der Tülle (5, 5’)
und Verbundpackung,
- eine wiederverschließbare Schraubkappe (2, 2’), die
beim erstmaligen Öffnen der Verbundpackung zum An-

treiben des Schneidelements (11,11’) dient.
Ebenfalls beschrieben sind zwei alternative Ver-

bundpackungen (P,P’) für flüssige Lebensmittel, die so
beschaffen sind, dass ein erfindungsgemäßes Ausgieß-
element in den Giebelbereich der Verbundpackung inte-
griert ist. Eine insgesamt günstigere Alternative eines
Ausgießelements (1, 1’) ohne zusätzlicher Barrierefolie
wird so ausgebildet, dass der Grundkörper (3, 3’) zu min-
destens 92 Gew.-% aus HDPE besteht und nach ASTM
D3985 eine Sauerstofftransmissionsrate zwischen 12
und 23 ml O2 / (m2*Tag) aufweist, gemessen durch eine
Messfläche, die orthogonal zur Zentralachse (Z) steht
und durch den Flansch (4, 4’) des Grundkörpers (3, 3’)
verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ausgießelement für ei-
ne Verbundpackung umfassend:

- einen monolithischen Grundkörper mit einem
Flansch, einer hohlzylinderförmigen Tülle, die eine
Zentralachse definiert, und einem in der Tülle aus-
gebildeten Verschlussteil, das im Wesentlichen or-
thogonal zur Zentralachse verläuft, mit einer Schwä-
chungszone,

- ein in der Tülle bewegbar geführtes, hohlzylinderför-
miges Schneidelement mit mindestens einem
Schneidzahn zur Durchtrennung der Schwächungs-
zone zur Öffnung der Tülle und Verbundpackung,

- eine wiederverschließbare Schraubkappe, die beim
erstmaligen Öffnen der Verbundpackung zum An-
treiben des Schneidelements dient.

[0002] Solche Ausgießelemente werden zur verein-
fachten Handhabung beim Ausgießen und der Möglich-
keit des Wiederverschließens von Verbundpackungen
als Teil des Giebels der Verbundpackung integriert. Die-
se Art von Ausgießelement ist beispielsweise in der EP-
A-2 627 569 der Anmelderin gezeigt. Dabei öffnet das
hohlzylinderförmige Schneidelement den Grundkörper
und somit die zuvor gasdichte Packung erstmalig und
bildet so eine Ausgießöffnung, wobei die Schraubkappe
das Wiederverschließen der nun geöffneten Verbundpa-
ckung ermöglicht. Das in der Tülle bewegbar geführte
Schneidelement ist mit Kraftübernahmeelementen ver-
sehen und wird dabei von entsprechenden Kraftübertra-
gungselementen an der Kappe angetrieben. Während
des erstmaligen Öffnungsvorgangs nähert sich das
Schneidelement dem Verschlussteil an und nach der ers-
ten Berührung der beiden Elemente trennt der Schneid-
zahn des Schneidelements das Verschlussteil ungefähr
im Bereich der Schwächungszone auf. Die Bewegungs-
bahn, die das Schneidelement zurücklegt, entspricht der
normalerweise ringförmigen Schwächungszone.
[0003] Der Öffnungsvorgang kann beispielsweise in
folgende Abschnitte untergliedert werden. Das vorge-
hend erwähnte Annähern des Schneidelements kann
auch weggelassen werden, falls sich die beiden Elemen-
te bereits im montierten Zustand berühren. Danach be-
wegt sich das Schneidelement durch das Verschlussteil
hindurch und trennt es dabei mit dem Schneidzahn ent-
lang einer Schnittlinie auf. Dieser Auftrennvorgang ist ei-
ne Kombination von Auftrennen, plastischer Verformung
und Materialverdrängung, wobei eine gleichmäßige und
kontrollierte Aufbringung der Kräfte von Vorteil ist. So-
bald ein Großteil des Umfangs aufgetrennt wurde, be-
ginnt das Schneidelement darüber hinaus, das Ver-
schlussteil zur Seite wegzuklappen und somit die Tülle
für den Inhalt freizugeben. Das Wegklappen geschieht
mit Hilfe des restlichen Stücks der Schwächungszone,
das nicht aufgetrennt wurde, als Schwenkachse, wobei
zuerst der Schneidzahn und im Laufe des Wegklappens

dann die Außenseite des Schneidelements Kraft auf das
Verschlussteil ausüben und es damit zur Seite drücken.
Nachdem das Ausgießelement komplett geöffnet wurde,
steht das Verschlussteil ungefähr parallel zur Zentralach-
se Z entlang der Außenwand des eingeschraubten
Schneidelements.
[0004] Ausgießelemente mit einem solchen Ver-
schlussteil werden hauptsächlich, aber nicht
ausschließlich, in aseptischen Packungen verwendet.
Dabei werden zuvor sterilisierte Lebensmittel unter asep-
tischen Bedingungen in ebenfalls sterilisierte Packmittel
verpackt, um dann sogenannte aseptische Packungen
zu erhalten. Abgesehen von der Frage der Aseptik gibt
es diverse Arten von Verbundpackungen, in die ein er-
findungsgemäßes Ausgießelement integriert werden
kann.
[0005] In einer ersten Art ist das Ausgießelement ein
integraler Bestandteil der Verbundpackung, welcher
während des Herstellverfahrens derselben eingebracht
wird. Meist werden dazu in einer sogenannten "Form-
Fill-Seal"-Verpackungsmaschine (FFS) zuerst Zuschnit-
te aus Verbundmaterial, welche zunächst durch Versie-
geln der Längsnaht zu Packungsmänteln geformt wer-
den, mit dem Ausgießelement in Verbindung gebracht.
Diese einseitig offenen Halbformlinge werden dann mit
dem Füllgut gefüllt und danach versiegelt. Der erste
Schritt kann hierbei unterschiedlich vorgesehen sein:
Beispielsweise kann der Flansch durch ein weiteres
Kunststoffelement, das direkt in der Verpackungsma-
schine spritzgegossen wird, mit einer Seite des Pa-
ckungsmantels verbunden werden. Der Flansch kann
auch direkt mit dem Packungsmantel verschweißt oder
sogar damit verklebt werden, ohne ein zusätzliches
Kunststoffelement zu verwenden. Dabei kann der
Flansch entweder in derselben Größe wie die Öffnung
des Packungsmantels oder auch kleiner, um Kunststoff
einsparen zu können, ausgeführt sein. Im Fall eines klei-
neren Flansches müssen die Flächen des Packungs-
mantels aneinander gefaltet und dann an den Flansch
angelegt und verschweißt werden. Bevorzugt weist die
Verbundpackung dann polyederförmige Giebelflächen
auf, die mit dem polyederförmigen Flansch des Ausgie-
ßelements korrespondierend verbunden sind, wobei der
polyederförmige Flansch im Wesentlichen einem Pyra-
midenstumpf entspricht.
[0006] In einer zweiten Art wird eine zunächst komplett
versiegelte Verbundpackung hergestellt, wobei ein ge-
stanztes Loch in der Verbundpackung, zumeist im Gie-
belbereich, vorhanden ist, in das ein Ausgießelement
eingebracht ist. Das Einbringen des Ausgießelements
erfolgt meist durch Verschweißen des Flansches mit zu-
mindest einer Schicht des Verbundmaterials, alternativ
können diese Teile aber auch verklebt werden. Diese
zweite Art von Verbundpackung zeichnet sich vor allem
auch dadurch aus, dass das Einbringen des Ausgieße-
lements unabhängig von der Herstellung der Verbund-
packung sein kann. Die Herstellung des Loches und auch
das Einbringen des Ausgießelements können daher je-
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weils vor, während oder nach der Herstellung der Ver-
bundpackung selbst stattfinden. Präferiert werden beide
Schritte vor der Herstellung ausgeführt, um die Verpa-
ckungsmaschinen selbst nicht unnötig kompliziert wer-
den zu lassen. Diese Anordnung der Produktionsschritte
stellt auch die einfachste Möglichkeit dar, das
Ausgießelement von innen her in das gestanzte Loch
einzubringen. Eine solche Verbundpackung wiederum
wird normalerweise in einer von zwei Arten von Verpa-
ckungsmaschinen hergestellt. In dieser ersten Alternati-
ve wird eine Endlosbahn von sterilisiertem Verbundma-
terial zu einer Röhre geformt und versiegelt, wonach sie
mit dem ebenfalls sterilisierten Füllgut gefüllt und in
gleichmäßigen Abständen quer dazu versiegelt und ge-
schnitten wird. Die so entstehenden "Packungskissen"
werden dann entlang der vorgefalzten Kanten zu paral-
lelepipeden Packungen geformt. Die beim Quersiegeln
im Giebelbereich entstandene Siegelnaht wird üblicher-
weise als Giebelnaht bezeichnet. Die zweite Alternative
verwendet Zuschnitte aus Verbundmaterial, welche zu-
nächst durch Versiegeln der Längsnaht zu Packungs-
mänteln geformt werden und danach auf Dornen zu ein-
seitig offenen Packungskörpern geformt, danach sterili-
siert, gefüllt, sowie zuletzt versiegelt und endgeformt
werden. Hierbei kann der Giebelbereich unterschiedlich
ausgeführt sein, wie beispielsweise als parallele Fläche
zur Standfläche (Flachgiebelpackung), als zumindest
teilweise schräg zur Standfläche ausgeformte Fläche
(Schräggiebelpackung) oder auch als Satteldach mit
zwei gegenüberliegenden, schrägen Flächen ("Gable-
Top"-Packung).
[0007] Der genaue Schichtaufbau des Verbundmate-
rials kann je nach Anforderungen variieren, besteht aber
zumindest aus einer Trägerschicht aus Karton und Deck-
schichten aus Kunststoff. Zusätzlich kann eine Barriere-
schicht, beispielsweise Aluminium (Al), Polyamid (PA)
oder Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH), notwen-
dig sein, um bei aseptischen Füllgütern eine erhöhte Bar-
rierewirkung gegen Gase und im Falle von Aluminium
auch Licht zu gewährleisten. Daher werden solche Ver-
bundpackungen auch als Karton/Kunststoff-Verbundpa-
ckungen bezeichnet. Wenn das Ausgießelement als Teil
der Verbundpackung integriert ist, sollte es eine ähnlich
starke Barrierewirkung gegen Gase und Licht aufweisen
wie das verwendete Verbundmaterial. Gleichzeitig sollen
selbstverständlich günstige Materialien verwendet wer-
den, die einfach zusammen zu rezyklieren sind. Dies gilt
besonders auch für die Materialien der verwendeten Aus-
gießelemente.
[0008] Im zuvor genannten Stand der Technik wurde
diese Problematik der nötigen Gasbarriere gelöst, indem
ein günstiges Basismaterial für den Grundkörper, na-
mentlich LDPE, gewählt wurde, welches dann durch eine
an den Grundkörper anliegende Barrierefolie ergänzt
wurde, um sehr geringe Sauerstofftransmissionsraten zu
erreichen. Dies erlaubte zwar eine günstige Herstellung
des Grundkörpers selbst, allerdings war dann eine teure
Barrierefolie und ein weiterer fehleranfälliger Produkti-

onsschritt notwendig. Zusätzlich zur allzeit wichtigen
Kostenfrage entstanden dadurch auch mögliche Proble-
me, weil der Randbereich der Folie eine Unebenheit bil-
dete, die sich im Aseptikprozess als problematisch her-
ausstellen konnte, da sich nicht-sterile Taschen zwi-
schen Grundkörper und Barrierefolie bilden konnten.
[0009] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, das eingangs genannte und
zuvor näher beschriebene Ausgießelement so auszuge-
stalten und weiterzubilden, dass die beschriebenen
Nachteile überwunden werden.
[0010] Gelöst wird diese Aufgabe bei einem
Ausgießelement mit den Merkmalen des Oberbegriffs
von Patentanspruch 1 dadurch, dass der Grundkörper
aus HDPE besteht und nach ASTM D3985 eine Sauer-
stofftransmissionsrate zwischen 12 und 23 ml O2 /
(m2∗Tag) aufweist, gemessen durch eine Messfläche,
die orthogonal zur Zentralachse steht und durch den
Flansch des Grundkörpers verläuft. Prinzipiell ist eine
geringere Sauerstofftransmissionsrate wünschenswert,
da viele in Verbundpackungen abgefüllte Lebensmittel
sauerstoffempfindlich sind und somit eine längere Halt-
barkeit ermöglicht wird. Noch kleinere Werte von unter
12 ml O2 / (m2∗Tag) wären zwar von Vorteil, sind aber
nur durch nicht-erfindungsgemäße und sehr teure Bar-
riereausführungen möglich, wie beispielsweise einer zu-
vor erwähnten Barrierefolie, einem zweiteilig durch
Mehrkomponenten-Spritzgießen hergestellten Grund-
körper, der als zweiten Bestandteil ein Barrierematerial
eingespritzt hat oder einem sogenannten Scavenger-
Material, welches über einen beschränkten Zeitraum ak-
tiv Sauerstoff an sich bindet.
[0011] Die teure und aufwändige Barrierefolie wird al-
so weggelassen, um einen monolithischen Grundkörper
ohne Folie zu erhalten, welcher selbst aus teurerem HD-
PE gefertigt, als Ganzes jedoch bedeutend günstiger ist.
Wie die Namen bereits sagen, wird die Unterscheidung
zwischen LDPE (,low density polyethylene’) und HDPE
(,high density polyethylene’) auf Grund ihrer Dichte ge-
macht. Polyethylene mit einer Dichte zwischen 940 und
970 kg/m3 gelten für gewöhnlich als HDPE. Neben der
höheren Dichte sorgt auch die höhere Kristallinität und
unterschiedliche kristalline Morphologie für eine bessere
Sauerstoffbarriere und somit eine tiefere Sauerstoff-
transmissionsrate durch Bauteile aus HDPE im Vergleich
zu LDPE. HDPE weisen meist eine Kristallinität von un-
gefähr 50% bis 80% auf. Zumeist werden über die min-
destens 92 Gewichtsprozent HDPE hinaus noch Kleinst-
mengen an sogenannten Masterbatches zum Basisma-
terial hinzugefügt. Beispielsweise könnte Gleitmittel oder
Anti-Blockmittel hinzugefügt werden, um das Herauslö-
sen des Teils aus dem Spritzgusswerkzeug zu erleich-
tern oder ein Lichtschutzmittel, das wie in einer der be-
schriebenen Ausführungsformen einen gewissen Wel-
lenlängenbereich der eintreffenden Strahlung absor-
biert. Weitere gängig verwendete Masterbatches sind
beispielsweise Nukleierungsmittel, Farbmasterbatches
oder Mittel zur Erhöhung der Schlagzähigkeit. Sehr oft
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werden die entsprechenden Materialien für ein bestimm-
tes Urformverfahren bereits vorgemischt verkauft.
[0012] Neben der Materialauswahl ermöglicht auch
das Design der Schwächungszone des Grundkörpers
das Verbessern der Sauerstoffbarriere. Insbesondere ist
die axiale Höhe der Schwächungszone und auch die Flä-
che über die sie sich erstreckt ein klarer Einfluss, da die
Sauerstofftransmission vor allem durch diesen Bereich
stattfindet. Insbesondere falls der Grundkörper durch
Spritzgießen hergestellt wird, muss das geschmolzene
Material während des Spritzgießens durch die Schwä-
chungszone gepresst werden, um das gesamte Form-
werkzeug zu füllen. Damit der Grundkörper dabei kom-
plett gefüllt werden kann, sollte die Schwächungszone
gemessen parallel zur Zentralachse zumindest eine Hö-
he von 0.1 mm, beispielsweise 0.13 mm, aufweisen. Die
Kombination von Maßen und interner Struktur dieser
Schwächungszone stellt also einen weitereren Einfluss
dar, der die Sauerstofftransmissionsrate durch den ge-
samten Grundkörper beeinflusst, wobei der gewünschte
Bereich der Sauerstofftransmissionsrate durch verschie-
dene Ausführungen erreicht werden kann. Die Messflä-
che, durch welche die Sauerstofftransmissionsrate ge-
messen wird, sollte möglichst den gesamten Grundkör-
per abdecken, auf jeden Fall aber muss die gesamte
Schwächungszone (oder deren Projektion entlang der
Zentralachse auf die Messfläche) darin liegen. In ASTM
D3985 wird die Sauerstofftransmission vorwiegend an
Folien gemessen, die durch ein abdichtendes Material
im Messgerät gehalten werden, wobei das abdichtende
Material auch gleichzeitig die Messfläche definiert. Ge-
nauso kann auch ein komplizierteres Bauteil, wie ein hier
gegebener Grundkörper, in einem solchen Messgerät
gemäß der Norm gemessen werden. Normalerweise
wird zum Abdichten ein Zweikomponenten-Epoxydharz-
kleber verwendet, beispielsweise "Devcon 5 Minute Ep-
oxy", wobei damit der Grundkörper beispielsweise an ei-
nen an den Grundkörper angepassten Probenhalter oder
auch einen beliebigen Flansch des Messgeräts, der von
der Größe her passend ist, angebracht wird.
[0013] Wie zuvor beschrieben gibt es diverse nicht-
erfindungsgemäße Ausführungen eines Grundele-
ments. Beispielsweise jenes aus dem Stand der Technik
bekannte mit einer daran angebrachten Barrierefolie,
welches je nach Wahl der Folie gewöhnlich Sauerstoff-
transmissionswerte zwischen 2.5 und 10 ml O2 /
(m2∗Tag) aufweist. Das eigentliche Grundelement ohne
eine aufgesiegelte Folie befindet sich im Bereich von 40
bis 50 ml O2 / (m2∗Tag) und wenn stattdessen ein LLDPE,
ein lineares LDPE also, verwendet wird, erhöhen sich
die Werte sogar auf 60 ml O2 / (m2∗Tag).
[0014] Eine weitere Ausbildung der Erfindung sieht
vor, dass der Grundkörper eine Sauerstofftransmissions-
rate von unter 20, bevorzugt von unter 18, ml O2 /
(m2∗Tag) aufweist, gemessen durch eine Messfläche,
die orthogonal zur Zentralachse steht und durch den
Flansch des Grundkörpers verläuft.
[0015] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass

die Schwächungszone weniger als 50% der Höhe des
restlichen Verschlussteils gemessen parallel zur Zen-
tralachse aufweist. Dies garantiert ein sauberes Auftren-
nen der Schwächungszone, kombiniert mit einem stabi-
len Verschlussteil, das am Ende des Öffnungsvorgangs
auch komplett zur Seite geklappt werden kann. Gleich-
zeitig garantiert dies, dass der Großteil der Sauerstoff-
transmission durch die Schwächungszone stattfindet,
weil das restliche Verschlussteil signifikant dicker aus-
gestaltet ist. An der Schwächungszone beeinflussen die
geringere Wandstärke und der höhere Druck während
der Herstellung im Werkzeug die Kristallinität. Ein schnel-
leres Abkühlen im dünneren Bereich des Grundelements
beispielsweise ergibt eine höhere und gleichmäßigere
Kristallinität. Bevorzugt weist die Schwächungszone so-
gar weniger als 25% der Höhe des restlichen Verschluss-
teils auf.
[0016] Bei einer weiteren zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform ist die Schwächungszone ringförmig ausge-
bildet und schließt direkt an die Tülle an. Einerseits wird
damit ein vereinfachtes Produzieren des Grundkörpers
ermöglicht, weil der Übergangsbereich zwischen Tülle
und Verschlussteil schöner ausgeformt werden kann.
Andererseits werden die Kräfte während des Auftrenn-
vorgangs besser übertragen und von der Tülle aufge-
nommen.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung lässt
das gesamte Ausgießelement vor dem erstmaligen Öff-
nen eine Lichttransmission von weniger als 1% in einem
Wellenlängenbereich von 350 bis 550 nm zu. Die Ver-
bundpackung selbst weist neben einer hohen Sauerstoff-
barriere auch eine Barriere gegen Lichttransmission auf.
Diese Barrierewirkungen können aus verschiedenen
Schichten des Verbundaufbaus stammen, wie beispiels-
weise einer Barriereschicht aus Aluminium oder teilweise
auch durch die Trägerschicht. Da im Bereich des Aus-
gießelements das Verbundmaterial nicht durchgehend
ausgebildet ist, kann die gewöhnliche Barrierewirkung
nicht garantiert werden und deshalb ist es am einfachs-
ten und kostengünstigsten, das Ausgießelement derart
mit einem Masterbatch zu ergänzen, dass es eine ver-
gleichbare Barrierewirkung aufweist. Eine solche Licht-
barriere ist besonders für lichtempfindliche Füllgüter
sinnvoll, wie zum Beispiel Milch. Schädigungen solcher
Füllgüter treten vor allem im genannten Wellenlängen-
bereich von 350 bis 550 nm auf, weswegen Licht beson-
ders dort absorbiert werden soll. Falls kein solcher Mas-
terbatch zur spezifischen Lichtabsorption in das Material
eingebracht wird, kann der Grundkörper auch zu min-
destens 96 Gewichtsprozent aus HDPE bestehen, da
der Lichtabsorptionsmasterbatch meistens in Mengen
von 4 bis 6 Gew.% hinzugefügt wird. Zur Messung kann
ein beliebiger Spektrophotometer benutzt werden, wie
beispielsweise ein Specord 250 Plus von Analytik Jena
oder ein Perkin-Elmer LAMBDA 850+, dabei den Anwei-
sungen des entsprechenden Herstellers folgend.
[0018] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
bestehen das Schneidelement und die Schraubkappe
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ebenfalls aus Polyolefinen. Der Grundkörper besteht wie
zuvor beschrieben monolithisch aus HDPE, was bekann-
terweise auch ein Polyolefin ist. Besonders beim Schnei-
delement lassen sich durch diese Wahl wiederum Kosten
reduzieren, verglichen mit bekannten Schneidelement-
materialien wie Polystyrol, die bisher für erfindungsge-
mäße Ausgießelemente mit Verschlussteilen eingesetzt
wurden. Materialien wie Polystyrol führen gerne zu Pro-
blemen, wenn es während des Produktionsprozesses zu
längeren Verweilzeiten - beispielsweise bei Störungen -
kommt. Dies führt sehr schnell zu einem thermischen
Abbau des Materials, was es unerwünschterweise glas-
artig werden lässt. Durch die Wahl eines Polyolefins kön-
nen solche Probleme umgangen werden. Trotz dieser
Vorteile eignen sich die bekannten Materialien eigentlich
besser als Schneidelement für Ausgießelemente mit
Verschlussteilen bezüglich des Öffnungsverhaltens. Un-
erwarteterweise hat sich gezeigt, dass Schneidelemente
aus Polyolefinen ausreichend sind zum Auftrennen eines
erfindungsgemäßen Grundkörpers ohne Barrierefolie.
Zusätzlich erleichtert diese durchgängige Materialwahl
das Recycling des gesamten Ausgießelements.
[0019] Eine weitere Ausbildung der Erfindung sieht
vor, dass das gesamte Ausgießelement aus nachwach-
senden Rohstoffen besteht. Gewöhnlich werden Polyo-
lefine aus fossilen Rohstoffen wie Ethan, Flüssiggas oder
Erdöl hergestellt. In jüngster Zeit wurde vermehrt nach
Alternativen gesucht, um nachhaltigere Produkte zu er-
halten. Als gangbarer Weg hat sich erwiesen statt den
bekannten fossilen Rohstoffen Bioethanol, der beispiels-
weise aus stärkehaltigen, zuckerhaltigen oder zellulose-
haltigen Rohstoffen hergestellt wurde, zu verwenden.
Bevorzugt werden hier Rohstoffe, die keiner intensiven
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bedürfen und auch
auf minderwertigen Böden wachsen. Aus diesem Bioe-
thanol kann danach in gewohnten Prozessen ein Polyo-
lefin hergestellt werden. Im vorliegenden Fall werden alle
Bauteile des Ausgießelements aus Polyolefinen herge-
stellt und können daher mit relativ geringem Aufwand
sogar aus denselben nachwachsenden Rohstoffen her-
gestellt werden.
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
besteht das Schneidelement aus Polypropylen. Natürlich
handelt es sich bei Polypropylen ebenfalls um ein Poly-
olefin und die zuvor genannten Vorteile treffen allgemein
auch in dieser Ausführungsform zu. Polypropylen eignet
sich als günstige Alternative bei den bekannten Ausgie-
ßelementen mit Verschlussteilen zu den herkömmlich
verwendeten Materialien.
[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausführung betrifft ein
Polypropylen, das einen Biegemodul von zumindest
1900 MPa aufweist. Besonders bei Ausgießelementen
mit einem Grundkörper aus einem stärkeren Material wie
HDPE ist es vorteilhaft ein biegesteifes Material mit ei-
nem entsprechend hohen Biegemodul für das Schneid-
element zu verwenden. Dies garantiert, dass das Schnei-
delement stabil an der gewünschten Position - bei der
Schwächungszone - wirkt und das Verschlussteil dort

auch sauber auftrennt, ohne dass beispielsweise ein
Zahn zur Seite wegknickt. Allgemein führt ein solches
Material auch zu einem verbesserten Schnittverhalten
beim Anritzen und Durchschneiden des Verschlussteils,
beziehungsweise der Schwächungszone.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführung erstreckt sich
der Schneidzahn an dem der Schwächungszone zuge-
wandten Ende in Umfangsrichtung in einer Ebene ortho-
gonal zur Zentralachse. Das abgeflachte Ende des
Schneidzahns sorgt hier dafür, dass der Schneidzahn
stabiler die Schwächungszone auftrennt und entlang des
Zwischenbereichs geführt wird. Wenn der Teil der Pro-
jektion auf dem Zwischenbereich so groß ist, dass dieses
in Umfangsrichtung in einer Ebene orthogonal zur Zen-
tralachse erstreckende Ende über dem Zwischenbereich
angeordnet ist, sorgt es auch dafür, dass diese Schnitt-
kante des Schneidzahns sauber solange vom Zwischen-
bereich nach Außen gelenkt wird bis sie zu einem Bereich
gelangt, der dünn genug ist aufgetrennt zu werden, wie
beispielsweise die Schwächungszone selbst.
[0022] Eine weitere Ausbildung der Erfindung ist, dass
das Schneidelement im Bereich des Schneidzahns radial
nach innen hin verdickt ausgeführt ist. Eine Verstärkung
in der Flucht des Schneidzahns garantiert, dass die Kräf-
te, die während der verschiedenen Phasen des Öff-
nungsvorgangs auftreten, problemlos aufgenommen
werden. Dies ist besonders nützlich, weil der Schneid-
zahn ein abstehender Teil des Schneidelements darstellt
und somit dazu neigt, abzubrechen. Anpassungen des
Schneidelements, die den Auftrennvorgang betreffen
wie beispielsweise in den vorigen Ausführungen darge-
legt, befinden sich zumeist im Bereich des Schneid-
zahns. Meist reicht es aber aus, solche Veränderungen
örtlich zu beschränken, um im restlichen Schneidele-
ment möglichst viel Material einsparen zu können. In die-
sem Sinne kann jede Verstärkung des Schneidelements
als Verdickung angesehen werden, die am Hohlzylinder
nach innen hin abstehend ausgebildet ist und beispiels-
weise maximal 95% des Innenradius des restlichen Hohl-
zylinders aufweist.
[0023] Bei einer weiteren zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform weist das Schneidelement zwei Schneidzäh-
ne auf. Grundsätzlich wird ein Schneidelement die Phase
des Auftrennens schneller durchlaufen und zum Weg-
klappen übergehen, je mehr Schneidzähne daran aus-
gebildet sind, sofern diese einigermaßen regelmäßig
über den Umfang verteilt sind. Andererseits erhöht sich
die Kraft beim Öffnen mit jedem zusätzlichen Schneid-
zahn, der bei gleich langen Schneidzähnen gleichzeitig
in das Verschlussteil einsticht. Mit dieser Auswahl wird
ein guter Kompromiss erreicht zwischen nötiger Umdre-
hung der Schraubkappe und der aufzuwendenden Kraft,
die damit einhergeht.
[0024] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
befindet sich am Verschlussteil auf der Zentralachse ein
Spritzguss-Anspritzpunkt. Zumeist werden die einzelnen
Bestandteile des Ausgießelements im Spritzgussverfah-
ren hergestellt. Dabei wird ein Werkzeug mit einer Ne-
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gativform des zu produzierenden Teils mit flüssigem
Kunststoff gefüllt, der dann erstarrt, bevor sich dieses
Werkzeug öffnet und so das fertige Teil auswirft. Norma-
lerweise wird der flüssige Kunststoff über eine einzelne
Düse eingefüllt, wobei sich beim Auswerfen das erstarrt
ausgeformte Kunststoffteil vom restlichen Kunststoff, der
sich noch immer in der Düse befindet, abtrennt. Natürlich
kann dieses Abtrennen auch bereits vor dem Auswerfen
über die Düse selbst geschehen. In allen Fällen entsteht
am Kunststoffteil eine sichtbare und zumeist abstehende
Unebenheit der Oberfläche, die gemeinhin Anspritzpunkt
genannt wird. Das Füllen mit flüssigem Kunststoff ge-
schieht umso langsamer, je mehr Material durch enge
Stellen, wie beispielsweise der Schwächungszone, ge-
presst werden muss. Erstaunlicherweise hat sich ge-
zeigt, dass die Vorteile eines zentralen Anspritzpunktes
und somit eines gleichmäßigen Füllens des gesamten
Grundkörpers überwiegen, obwohl sich dann ein
Großteil des flüssigen Kunststoffs durch die Schwä-
chungszone bewegen muss.
[0025] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform der
Erfindung ist eine Verbundpackung für flüssige Lebens-
mittel so beschaffen, dass ein erfindungsgemäßes Aus-
gießelement in den Giebelbereich der Verbundpackung
integriert ist. Es gibt diverse Arten, eine solche Verbund-
packung herzustellen, wie bereits zuvor ausgeführt wur-
de. Oft dient hierbei das Ausgießelement vorwiegend da-
zu, die Öffnung im Giebelbereich zu verschließen und
hat bezüglich der Formstabilität der Verbundpackung ei-
nen eher sekundären Effekt.
[0026] Eine andere vorteilhafte Ausführung der Erfin-
dung betrifft eine Verbundpackung, die so beschaffen
ist, dass ein erfindungsgemäßes Ausgießelement in den
Giebelbereich der Verbundpackung integriert ist, wobei
der Giebelbereich polyederförmige Giebelflächen auf-
weist, die mit einem polyederförmigen Flansch des Aus-
gießelements korrespondierend verbunden sind. Wie
bereits beschrieben, erlaubt diese Kombination eine fla-
schenartige Verbundpackung auszubilden, ohne dass
weitere Bestandteile nötig wären.
[0027] Zur allfälligen Bestimmung der Dichte der
Kunststoffe wird ASTM D792 - 20 verwendet. Für den
Biegemodul eignet sich ISO178 als passende Methode.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer lediglich
zwei bevorzugte Ausführungsbeispiele darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Ausgießelement in
perspektivischer Ansicht,

Fig. 2 das erfindungsgemäße Ausgießelement in
Draufsicht,

Fig. 3 das erfindungsgemäße Ausgießelement aus
Fig. 2 im Vertikalschnitt entlang der Linie III-III,

Fig. 4 eine Detailansicht des Vertikalschnitts aus
Fig. 3,

Fig. 5 eine Detailansicht des Vertikalschnitts aus
Fig. 3 während des Öffnungsvorgangs,

Fig. 6 eine Schraubkappe in Draufsicht,

Fig. 7 die Schraubkappe aus Fig. 6 im Vertikalschnitt
entlang der Linie VII-VII,

Fig. 8 die Schraubkappe aus Fig. 6 in perspektivi-
scher Ansicht von unten,

Fig. 9 ein Schneidelement gemäß Fig. 3 in perspek-
tivischer Ansicht von oben,

Fig. 10 das Schneidelement in perspektivischer An-
sicht von unten,

Fig. 11 eine erfindungsgemäße Verbundpackung mit
integriertem Ausgießelement nach dem erst-
maligen Öffnen und Wiederverschließen der
Schraubkappe in aufgeschnittener perspekti-
vischer Ansicht,

Fig. 12 ein erfindungsgemäßes Ausgießelement ei-
nes zweiten Ausführungsbeispiels in perspek-
tivischer Ansicht,

Fig. 13 das erfindungsgemäße Ausgießelement aus
Fig. 12 in Draufsicht,

Fig. 14 das erfindungsgemäße Ausgießelement aus
Fig. 13 im Vertikalschnitt entlang der Linie
XIV-XIV,

Fig. 15 das erfindungsgemäße Ausgießelement aus
Fig. 13 im Vertikalschnitt entlang der Linie XV-
XV,

Fig. 16 eine Detailansicht des Vertikalschnitts aus
Fig. 15,

Fig. 17 eine Schraubkappe des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels in perspektivischer Ansicht
und

Fig. 18 ein Schneidelement des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels in perspektivischer Ansicht.

In der Zeichnung sind zwei bevorzugte Ausführungsfor-
men eines erfindungsgemäßen Ausgießelements 1 und
1’ dargestellt, um die Funktionsweise beim Öffnen deut-
lich zu machen. In Fig. 1 ist ein erstes Ausgießelement
1 in geschlossenem Zustand mit einer Zentralachse Z
ohne Verbundpackung P gezeigt. Eine wiederver-
schließbare Schraubkappe 2, welche zur Erstöffnung
und zum Wiederverschließen der Verbundpackung P
dient, befindet sich auf einem Grundkörper 3, der erst in
Fig. 3 gut sichtbar und von dem in Fig. 1 nur ein umlau-
fender Flansch 4 sichtbar ist, der zur Verbindung mit und
Integration in die Verbundpackung P dient. In der Drauf-
sicht von Fig. 2 ist zusätzlich noch eine Schnittlinie III-III
eingezeichnet.
[0028] Fig. 3 zeigt das gesamte Ausgießelement 1 im
Vertikalschnitt entlang der Schnittlinie III-III. Der Grund-
körper 3 weist weiterhin eine hohlzylinderförmige Tülle
5 und ein in der Tülle 5 ausgebildetes Verschlussteil 6
auf. Das Verschlussteil 6 umfasst eine ringförmige
Schwächungszone 7, die sich an die Tülle 5 anschließt,
ein zentraler Bereich 8, der den Großteil der Ausgießöff-
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nung verschließt, und ein konusringförmiger Zwischen-
bereich 9, der sich zwischen Schwächungszone 7 und
zentralem Bereich 8 erstreckt. Die Abschrägung des Zwi-
schenbereichs 9 gleicht den Dickenunterschied zwi-
schen dem zentralen Bereich 8 und der Schwächungs-
zone 7 aus. In dieser Schnittansicht ist auch erkennbar,
dass sowohl der umlaufende Flansch 4 als auch der zen-
trale Bereich 8 ungefähr die sechsfache Höhe der
Schwächungszone 7 aufweisen. Dies lässt klar erken-
nen, wie durch die Schwächungszone 7 am meisten Sau-
erstoff durchtreten wird, wobei die Abdichtung der
Schraubkappe 2 zu diesem Innenraum des Ausgießele-
ments 1 nie komplett gasdicht ausgeführt sein kann.
[0029] Zwischen Schraubkappe 2 und der Außenseite
der Tülle 5 befindet sich ein erstes Gewindepaar 10A
und 10B, welches das Auf- und Zuschrauben der
Schraubkappe 2 ermöglicht. Im Inneren des Grundkör-
pers 3 ist ein hohlzylinderförmiges Schneidelement 11
mit zwei Schneidzähnen 12 angeordnet, das beim erst-
maligen Öffnen des Ausgießelements 1 und damit der
Verbundpackung P das Verschlussteil 6 auftrennt. Die
Zentralachse Z ist durch die konzentrisch angeordneten
hohlzylinderförmigen Elemente der Tülle 5 und des
Schneidelements 11 definiert, wobei sich das Schneid-
element 11 während des Öffnungsvorgangs um die Zen-
tralachse Z dreht und sich entlang derer bewegt. Diese
Bewegung wird über ein zweites Gewindepaar 13A und
13B definiert, welches sich zwischen der Innenseite der
Tülle 5 und des Schneidelements 11 befindet. In dieser
Bewegung angetrieben wird das Schneidelement 11 an
zumindest einem Kraftübernahmeelement 14, das mit
zumindest einem entsprechenden Kraftübertragungse-
lement 15 der Schraubkappe 2 zusammenwirkt.
[0030] In den Detailansichten in Fig. 4 und 5 ist gezeigt,
wie die Schneidzähne 12 auf die Schwächungszone 7
und den Zwischenbereich 9 auftreffen und beginnen, die-
sen Bereich aufzutrennen. Fig. 3 und 4 zeigen hierbei
die ursprüngliche Anordnung der Elemente vor der erst-
maligen Öffnung und Fig. 5 diejenige während des Öff-
nungsvorgangs. Hier ist besonders gut zu sehen, wie
das Schneidelement 11 und somit die Schneidzähne 12
über dem Zwischenbereich 9 angeordnet ist, da auch mit
der gestrichelt dargestellten Projektionslinie die innere
Abgrenzung der Projektion des Schneidzahns 12 gezeigt
ist.
[0031] Fig. 6 bis 8 entsprechen ungefähr den Ansich-
ten in Fig. 1 bis 3, wobei hier nur die Schraubkappe 2
abgebildet ist. Besonders gut sichtbar sind hierbei die
Hälfte des ersten Gewindepaars 10B in Fig. 7 und die
drei Kraftübertragungselemente 15 in Fig. 8. Die
Schraubkappe 2 weist weiterhin ein als Originalitätssie-
gel dienendes Band 16 und einen Ankerring 17 auf. Dafür
löst sich das Band 16 sofort beim erstmaligen Öffnen
vom Rest der Schraubkappe 2 und verbleibt sichtbar ge-
trennt in seiner ursprünglichen Position. Stoppelemente
18 am Band 16, die an entsprechenden Elementen des
Grundkörpers 3 festhaken, sorgen dafür, dass sich das
Band 16 bereits vom Rest der Schraubkappe 2 gelöst

hat, bevor das Schneidelement 11 beim Auftrennen die
Integrität des Verschlussteils 6 beeinträchtigt. Der An-
kerring 17 löst sich ebenfalls im Laufe des erstmaligen
Öffnungsvorgangs und verbleibt dann an der Tülle 5, wo-
bei der Ankerring 17 und der Rest der Schraubkappe 2
durch Halteelemente verbunden bleiben. Diese sind so
ausgeführt, dass die Schraubkappe 2, nachdem sie von
der Tülle 5 abgeschraubt wurde, zur Seite weggeklappt
werden kann, um so ein Ausgießen zu ermöglichen. Die
Anordnung der erwähnten Teile der Schraubkappe 2 und
der entsprechenden Elemente der Tülle 5 sind auch in
den Detailansichten von Fig. 4 und 5 zu sehen.
[0032] In Fig. 9 und 10 ist des Weiteren ein einzelnes
Schneidelement 11 in zwei verschiedenen perspektivi-
schen Ansichten abgebildet. Gut sichtbar sind nun die
beiden Schneidzähne 12, die am unteren Ende des
Schneidelements 11 ausgebildet sind. Ebenfalls kann
man die drei Kraftübernahmeelemente 14 an der Innen-
wand und das Gewinde des zweiten Gewindepaars 13B
an der Außenwand sehen.
[0033] Eine geöffnete Verbundpackung P mit wieder-
verschlossenem Schraubdeckel 2 ist in der aufgeschnit-
tenen Ansicht der Fig. 11 von innen zu sehen, wobei vor
allem eine Lasche auffällt. Diese entsteht, da beim Auf-
trennvorgang das Verschlussteil 6 seine Spannung ver-
liert, bevor das Schneidelement 11 einen kompletten
Kreis schneiden könnte. Die Lasche, welche ungefähr
dem zentralen Bereich 8 und dem Zwischenbereich 9
entspricht, hält dann nur noch an einem einzelnen Seg-
ment der Schwächungszone 7, wird durch die weitere
Bewegung des Schneidelements 11 zur Seite gedrückt
und gibt damit die Ausgießöffnung frei. Dieses Segment
der Schwächungszone 7 reicht aus, die Lasche bei ge-
öffneter Verbundpackung P in ihrem "weggeklappten"
Zustand zu halten, um ein ungewolltes Abreißen der La-
sche und komplettes Durchtrennen der Schwächungs-
zone 7 zuverlässig zu vermeiden. Der in Drehrichtung
vorne ausgebildete Schneidzahn 12 kommt am Ende des
erstmaligen Öffnens genauso zu liegen, dass er auf Höhe
der Lasche ist und sie somit stabil zur Seite hält.
[0034] Die Fig. 12 bis 18 der Zeichnung zeigen ein
zweites bevorzugtes Ausführungsbeispiel, wobei nach-
folgend vor allem auf die Unterschiede hingewiesen wird.
Die restlichen Ausführungen des ersten Ausführungsbei-
spiels gelten entsprechend auch für den folgenden Teil.
Der Flansch 4’ des Grundkörpers 3’ ist hier als Pyrami-
denstumpf polyederförmig ausgeführt. Dabei ist insbe-
sondere zu beachten, dass die Berührungsflächen mit
dem Verbundmaterial der Verbundpackung P’ nicht mehr
in einer Ebene liegen, sondern durch die vier Seitenflä-
chen des Pyramidenstumpfes gegeben sind, wie beson-
ders in Fig. 12 bis 14 erkennbar ist. Abgesehen vom
Flansch 4’ ist der grundlegende Aufbau des Ausgieße-
lements 1’ vergleichbar mit dem ersten Ausführungsbei-
spiel: Es handelt sich ebenfalls um ein dreiteiliges Aus-
gießelement 1’ mit einem Grundkörper 3’, einer Schraub-
kappe 2’ und einem Schneidelement 11’. Zwischen
Schraubkappe 2’ und der Außenseite der Tülle 5’ des
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Grundkörpers 3’ befindet sich das erste Gewindepaar
10A’, 10B’ und das zweite Gewindepaar 13A’, 13B’ ver-
bindet die Innenseite der Tülle 5’ mit dem Schneidele-
ment 11’, um dies darin beweglich anzuordnen. Ver-
gleichbare Elemente, um Kraft während des Öffnungs-
vorgangs von der Schraubkappe 2’ auf das Schneidele-
ment 11’ zu übertragen sind ebenfalls ausgeführt, wobei
in Fig. 17 und 18 zu sehen ist, dass Schraubkappe 2’
und Schneidelement 11’ durch jeweils zwei Kraftüber-
nahmeelemente 14’ und Kraftübertragungselemente 15’
miteinander verbunden sind.
[0035] Schließlich zeigen Fig. 15 und 16 eindrücklich,
dass auch eine Modifikation des Schneidelements 11’
erfolgen kann, indem der Schneidzahn 12’, besonders
im oberen Bereich, in seiner Dicke verstärkt ausgeführt
ist. Damit ist das Schneidelement 11’ radial nach innen
hin verdickt, sodass es im montierten Zustand über den
Zwischenbereich 9’ ragt und im Laufe des Öffnungsvor-
gangs mit diesem in Berührung tritt.

Patentansprüche

1. Ausgießelement (1,1’) für eine Verbundpackung (P,
P’) umfassend:

- einen monolithischen Grundkörper (3, 3’) mit
einem Flansch (4, 4’), einer hohlzylinderförmi-
gen Tülle (5, 5’), die eine Zentralachse (Z) defi-
niert, und einem in der Tülle (5, 5’) ausgebildeten
Verschlussteil (6, 6’), das im Wesentlichen or-
thogonal zur Zentralachse (Z) verläuft, mit einer
Schwächungszone (7, 7’),
- ein in der Tülle (5, 5’) bewegbar geführtes, hohl-
zylinderförmiges Schneidelement (11,11’) mit
mindestens einem Schneidzahn (12, 12’) zur
Durchtrennung der Schwächungszone (7, 7’)
zur Öffnung der Tülle (5, 5’) und Verbundpa-
ckung,
- eine wiederverschließbare Schraubkappe (2,
2’), die beim erstmaligen Öffnen der Verbund-
packung zum Antreiben des Schneidelements
(11,11’) dient,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (3, 3’) zu mindestens 92 Gew.-%
aus HDPE besteht und nach ASTM D3985 eine Sau-
erstofftransmissionsrate zwischen 12 und 23 ml O2
/ (m2∗Tag) aufweist, gemessen durch eine Messflä-
che, die orthogonal zur Zentralachse (Z) steht und
durch den Flansch (4,4’) des Grundkörpers (3,3’)
verläuft.

2. Ausgießelement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (3, 3’) eine Sauerstofftransmis-
sionsrate von unter 20, bevorzugt von unter 18,

ml O2 / (m2∗Tag) aufweist, gemessen durch eine
Messfläche, die orthogonal zur Zentralachse (Z)
steht und durch den Flansch (4, 4’) des Grund-
körpers (3, 3’) verläuft.

3. Ausgießelement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwächungszone (7, 7’) weniger als 50%
der Höhe des restlichen Verschlussteils (6, 6’)
gemessen parallel zur Zentralachse (Z) auf-
weist.

4. Ausgießelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwächungszone (7, 7’) ringförmig ausge-
bildet ist und direkt an die Tülle (5, 5’) anschließt.

5. Ausgießelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das gesamte Ausgießelement vor dem erstma-
ligen Öffnen eine Lichttransmission von weniger
als 1% in einem Wellenlängenbereich von 350
bis 550 nm zulässt.

6. Ausgießelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Schneidelement (11,11’) und die Schraub-
kappe (2, 2’) ebenfalls aus Polyolefinen beste-
hen.

7. Ausgießelement nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass
das gesamte Ausgießelement aus nachwach-
senden Rohstoffen besteht.

8. Ausgießelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Schneidelement (11,11’) aus Polypropylen
besteht.

9. Ausgießelement nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Polypropylen einen Biegemodul von zumin-
dest 1900 MPa aufweist.

10. Ausgießelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet, dass
der Schneidzahn (12, 12’) sich an dem der
Schwächungszone (7, 7’) zugewandten Ende in
Umfangsrichtung in einer Ebene orthogonal zur
Zentralachse (Z) erstreckt.

11. Ausgießelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Schneidelement (11,11’) im Bereich des
Schneidzahns (12, 12’) radial nach innen hin
verdickt ausgeführt ist.

12. Ausgießelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Schneidelement (11,11’) zwei Schneidzäh-
ne (12, 12’) aufweist.

13. Verbundpackung (P) für flüssige Lebensmittel, die
so beschaffen ist, dass ein Ausgießelement (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 12 in den Giebelbereich
der Verbundverpackung integriert ist.

14. Verbundpackung (P’) für flüssige Lebensmittel, die
so beschaffen ist, dass ein Ausgießelement (1’) nach
einem der Ansprüche 1 bis 12 in den Giebelbereich
der Verbundpackung (P’) integriert ist, wobei der
Giebelbereich polyederförmige Giebelflächen auf-
weist, die mit einem polyederförmigen Flansch (4’)
des Ausgießelements (1’) korrespondierend verbun-
den sind.
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